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Erfassung von Biotopen und Kulturelementen in Thüringer Dörfern

• Thomas Schikora

Die “Kartierung von Dörfern 
und KleinStädten in Thürin
gen” (Dorfbiotopkartierung) 
Stellt ein bundeSweit neuar- 
tigeS Projekt dar. Neuartig 
daran iSt nicht der Gedanke 
der Dorfbiotopkartierung an 
Sich, Sondern daS ehrgeizi
ge Ziel einer landeSweiten 
Kartierung der Dörfer und 
KleinStädte auf einheitlicher 
ErhebungSbaSiS.
Parallel zur Dorfbiotopkar
tierung erfolgt die “ErfaS- 
Sung und Kartierung von 
KulturlandSchaftSelemen- 
ten” in auSgewählten Dör
fern durch Mitarbeiter deS 
ZentrumS für Thüringer 
LandeSkultur e.V.
Beide Projekte werden Seit 
1994 im Auftrag deS Mini- 
SteriumS für LandwirtSchaft, 
NaturSchutz und Umwelt 
durchgeführt. Jede Kartie
rung iSt durch daS ihr eigene 
fachSpezifiSche lntereSSe 
geprägt. Nachfolgend Soll 
darüber nachgedacht wer- 
den, ob und wie die unter- 
Schiedlichen Sicht- und ln- 
terpretationSweiSen mitein- 
ander verknüpft werden 
können.

Kartierungsinhalte

Durch die Biotopkartierung 
werden die dörflichen Nut- 
zungS- und Biotoptypen 
flächendeckend erfaßt. 
Schwerpunkte der ErfaS- 
Sung Stellen dabei die dorf- 
typiSche Ruderalvegetation, 
die Eingrünung deS DorfeS 
durch Gehölze (Solitärbäu
me, Baumgruppen, Hek- 
ken), die SaumStruktur ent
lang von Wegen und Ge- 
wäSSern, der ZuStand der 
im Dorf gelegenen Fließ- 

und StandgewäSSer USW. 
dar. BeSonderS berückSich- 
tigt werden Biotope, die 
nach §18 deS Thüringer Na- 
turSchutzgeSetzeS beSon- 
derS geSchützt Sind. Häufig 
auftretende geSchützte Bio
tope Sind StreuobStwieSen, 
Hohlwege, Halbtrockenra- 
Sen und BergwieSen. lm 
Rahmen der AuSwertung 
der Biotopkartierung wird 
eine Ziele- und Maßnah- 
menkarte erStellt, die Spezi- 
elle PflegeaSpekte und -de- 
fizite aufzeigt.
Bei der Kartierung kulturhi- 
StoriSch wertvoller Sied- 
lungSelemente werden vor
wiegend ortSbildprägende, 
landSchaftS- oder regional- 
SpezifiSche BeSonderheiten 
auSgewieSen. DaS können 
Einzelgebäude, Gebäude- 
enSembleS, Kleinbauten und 
kulturgeSchichtlich wertvolle 
DetailS Sein.
Der Kartierung geht eine 
DatenerfaSSung zur OrtSge- 
Schichte vorauS, die Sich 
vornehmlich mit der Ent
wicklung von Land- und 
ForStwirtSchaft, Handwerk, 
Gewerbe und lnduStrie be- 
Schäftigt, um deren EinflüS- 
Se auf daS SiedlungSbild zu 
ergründen, ln einzelnen Or
ten erfolgt eine Kartierung 
von KulturlandSchaftSteilen 
im Außenbereich (Gemar
kung).
ln der ZuSammenfaSSung 
beSchreiben beide Kartie- 
rungen ein Dorf Sehr kom
plex.

Das Dorf als Träger der 
Kulturlandschaft

Welche gedanklichen An- 
Sätze führen zu logiSchen 
Verknüpfungen der Kartie
rungen? Dörfer werden in 

ihrer EntStehung und fort
laufenden Entwicklung durch 
zwei grundlegende Wir- 
kungSeinheiten beStimmt: 
die naturräumlichen Gege
benheiten und die menSch- 
lichen EinflüSSe politiScher, 
rechtlicher, ökonomiScher 
Sowie kultureller Art. Dazu 
einige BeiSpiele:
Die Grundstruktur des 
Dorfes iSt einerSeitS we- 
SentlicheS ReSultat deS 
GeländereliefS, anderer- 
SeitS, wie beim Straßenan
gerdorf oder Waldhufendorf, 
ErgebniS politiScher Vorga- 
ben. Damit Sind mögliche 
Vernetzungen von Teilhabi
taten und Biotoptypen alS 
SpezifiSche AuSprägung der 
ÜbergangSbereiche Offen- 
land/Siedlung vorgegeben.
Die historische Bausub
stanz Spiegelt die klimati- 
Schen, geologiSchen und 
bodenkundlichen Bedin
gungen wieder. So Sind 
ganze DorflandSchaften 
durch die Verwendung der 
anStehenden GeSteinSarten 
Sowie deren handwerkliche 
Be- und Verarbeitung ge
prägt worden. Die Sich dar- 
auS ableitende Bedeutung 
für den ArtenSchutz iSt an 
den verSchiedenartigen Na- 
turStein- und Trockenmau
ern am auffälligSten ableS- 
bar. Der geologiSchen Si
tuation entSprechend erfolgt 
eine SpezifiSche BeSiede- 
lung dieSer KleinlebenSräu- 
me.
Die traditionelle Land- 
und Forstwirtschaft war 
den naturräumlichen Ge
gebenheiten eng angepaßt. 
AckerterraSSen, Be- und Ent- 
wäSSerungSanlagen, frühere 
Formen der Waldnutzung 
oder die Züchtung von 
ObStSorten, die den lokalen 
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Bedingungen entSprachen, 
Spiegeln die früher unmittel
baren und traditionell viel
fältigen Beziehungen deS 
MenSchen zur Natur wider. 
Wertvolle Teile unSerer Kul- 
turlandSchaft, die ErgebniS- 
Se dieSer engen Beziehun
gen Sind, befinden Sich vor 
allem in den Randbereichen 
der Dörfer. Trotz umfaSSen- 
der lntenSivierung der 
LandwirtSchaft Sind viele er
halten geblieben.
AuS der wechSelSeitigen 
Bindung und BeeinfluSSung 
zwiSchen Naturraum und 
SiedlungSeinheit entStand 
in einem über Jahrhunderte 
verlaufenden und andau- 
ernden Prozeß die “Kultur- 
landSchaft”. Nachdrücklich 
zu unterStreichen iSt in die- 
Sem ZuSammenhang die 
Zeitkomponente, Sowohl im 
Sinne der Weiterführung 
der Entwicklung alS auch im 
Sinne deS BewahrenS uner- 
Setzbarer und kurz- oder 
mittelfriStig nicht wiederher- 
SteIIbarer KulturlandSchaftS- 
elemente.

Gesetzliche Möglichkei- 
ten zum Schutz dörflicher 
Kulturlandschaft

Der GeSetzgeber Sieht den 
Erhalt der KulturlandSchaft 
alS Aufgabe deS Natur- 
SchutzeS und der Land- 
SchaftSpflege. Nach § 2 
AbS.1 BNatGgilt:

“...HiStoriSche Kulturland- 
Schatten und -landSchaftS- 
teile von beSonderS charak- 
teriStiScher Eigenart Sind zu 
erhalten. DieS gilt auch für 
die Umgebung geSchützter 
oderSchützenSwerter Kultur-, 
Bau- und Bodendenkmäler, 
Sofern dieS für die Erhaltung 
der Eigenart oder Schönheit 
deS DenkmalS erforderlich 
iSt.”
DieSe Vorgabe deS BNatG 
wird nur von den wenigSten 

BundeSländern konSequent 
in die LandeSgeSetzgebung 
übernommen, ln Thüringen 
wird an entSprechender 
Stelle alS GrundSatz deS 
NaturSchutzeS und der 
LandSchaftSpflege auSge- 
führt (§ 1 AbSatz 3 VorlThür- 
NatG):
“Zur Sicherung der Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit von 
Natur und LandSchaft Sind 
Schutzbedürftige Teile oder 
BeStandteile der LandSchaft 
unter Schutz zu Stellen, zu 
pflegen und vor Beeinträch- 
tigungen zu Schützen...” 
und
“...LandSchaftSteile, die Sich 
durch Schönheit, Eigenart, 
Seltenheit oder ihren Erho- 
lungSwert auSzeichnen.., 
Sollen von einer Bebauung 
freigehalten werden.”
Eine weSentliche Erweite- 
rung erfolgt durch die Be- 
rückSichtigung beSonderer 
BiotopStrukturen in der Lan- 
deSgeSetzgebung (VorlThür- 
NatG). Hier Sei alS BeiSpiel 
auf die anthropogen ent- 
Standenen § 18-Biotope wie 
StreuobStwieSen, Bergwie- 
Sen, Trocken- und Halb- 
trockenraSen, Hohlwege und 
Heiden verwieSen (vgl. da
zu den Beitrag auf S. in 
dieSem Heft).

Grundsätzlich besteht da- 
mit die Möglichkeit, Ele- 
mente der Kulturland- 
schaft unabhängig von ei
ner nachgewiesenen Ar- 
ten- und Biotopausstat- 
tung unter Schutz zu stel- 
len, wenn sie die Kriterien 
Eigenart, Seltenheit, Schön- 
heit oder auch Vielfalt aus 
kulturhistorischer Sicht 
erfüllen.

DieSe UnterSchutzStellung 
könnte alS GeSchützter 
LandSchaftSbeStandteil ent- 
Sprechend § 18 VorlThür- 
NatG erfolgen, da die unter 
AbSatz 1 angeführten Krite

rien am eheSten dem Ziel 
deS ErhalteS kleinflächiger 
KulturlandSchaftSelemente 
entSprechen.

Möglichkeiten der fach- 
übergreifenden Auswer- 
tung

Jede der beiden Kartierun- 
gen erfaßt auS ihrer Sicht 
herauS TeilaSpekte deS dörf
lichen RaumeS. Eine Bün
delung der beiden Kartie- 
rungen führt zwangSläufig 
zu ÜberSchneidungen, aber 
auch zu einer Erweiterung 
im Sinne einer ganzheitli- 
chen Betrachtung.
Die Kartierungen beinhalten 
gleichermaßen Kompromißlö- 
Sungen, die techniSchen, fi
nanziellen und perSonellen 
Gründen geSchuldet Sind.

Vertiefung

Eine wechSelSeitige Vertie
fung erfolgt inSbeSondere bei 
der ErfaSSung von Klein- 
Strukturen. Kleinflächige 
Mauerbiotope können bei- 
SpielSweiSe indirekt alS 
Hoch- oder Tieffahrten an 
Scheunen beSchrieben wer
den. Alte Holzzäune be
grenzen häufig Bauerngär
ten. BeSonderS wertvoll 
Sind die AuSSagen der Sied- 
lungSStrukturkartierung hin- 
Sichtlich der BauSubStanz. 
Umgekehrt unterSetzt die 
Biotopkartierung die durch 
die SiedlungSStrukturkartie- 
rung gemachten AuSSagen 
zu GewäSSern, Grünflächen, 
BaumbeStänden etc. im Ort.

Bewertungsoptimierung 
und Sicherung

Die zwei unterSchiedlichen 
SichtweiSen führen nicht 
Selten unabhängig vonein
ander zu einer poSitiven 
Wertung von Kulturland-
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Ackerterrassen sind wesentliche Elemente der Kulturland
schaft in den Mittelgebirgslagen. Die links im Bild zu sehende 
Terrassenkante weist einen nach § 18 VorlThürNatG ge
schützten Halbtrockenrasen auf. Im Ergebnis der Überlage
rung der beiden Kartierungen wird also nicht nur die besonde
re Wertigkeit hervorgehoben, sondern wesentliche Teilele
mente unterliegen einem Schutzstatus, der nun bei Planungen 
entsprechend zu berücksichtigen ist.

SchaftSteilen (z.B. Bauern
gärten). ln Einzelfällen 
könnte auch der NachweiS 
geSchützter Biotope nach 
§ 18 VorlThürNatG zu einer 
UnterSetzung der kulturhi- 
StoriSchen Bewertung füh- 
ren.

Akzeptanzförderung

NaturSchutzbelange kön- 
nen nicht immer direkt und 
ohne fachliche Darlegun
gen begründet werden. Der 
Wert von Kulturgütern iSt 
hingegen oft leichter vermit
telbar. Die hiStoriSche Be
deutung eineS alten Han- 
delSwegeS iSt für nahezu je
den offenkundig, die weg
begleitenden SaumgeSell- 
Schaften und deren Wert iSt 
dagegen nur wenigen Spe- 
zialiSten geläufig.

Grenzen

Ein weSentlicheS Problem 
der Verknüpfung reSultiert 
auS dem Fehlen eineS beide 
Kartierungen integrieren
den BewertungSSchemaS. 
MenSchen, die in den Berei
chen Natur- oder Denkmal- 
Schutz beruflich oder ehren- 
amtlich tätig Sind, beziehen 
die Belange der anderen 

Seite in aller Regel nicht in 
ihre Vorhaben ein.

Ausblick

Ein kurzer Blick auf die Ent
wicklung deS ländlichen 
RaumeS hinSichtlich der 
Bewahrung der Kulturland- 
Schaft und der Belange deS 
NaturSchutzeS im beSiedelten 
Bereich bietet wenig Erfreu- 
licheS:
Architekten und Planer neh
men Selten Bezug auf natur- 
raumbezogene DorfStruktu- 
ren und ihre hiStoriSche 
BauSubStanz. Nahezu alle 
der in den vergangenen 
Jahren neu errichteten 
Wohngebiete im ländlichen 
Raum Spiegeln StädtiSche 
Vorbilder ohne jeglichen 
Regionalbezug wider.
Lokale EntScheidungSträ- 
ger und ortSanSäSSige Be
völkerung haben Leitbilder, 
die Selten mit den Anliegen 
der Kartierungen korreS- 
pondieren. Hiervon Sind So
wohl die Belange deS Denk- 
malSchutzeS alS auch die 
NaturSchutzbelange betrof
fen. Man denke nur an die 
VerluSte hiStoriScher Bau
SubStanz oder die zuneh
mende FlächenverSiege- 
lung in den Dörfern.
Die alS fragwürdig zu be- 
zeichnenden EntwicklungS- 
tendenzen und offenkundi
ge Fehlentwicklungen der 
letzten Jahre Sind auch Re- 
Sultat fehlender Öffentlich- 
keitSarbeit. WaS dem Frem- 
den daS BeSondere iSt, Stellt 
für den Dorfbewohner ledig
lich daS Alltägliche dar: 
Schieferdächer und -faSSa- 
den Sind traditionell Stan- 
dard in weiten Gebieten der 
Thüringer Mittelgebirge. 
ErSt die großräumliche Be
trachtung macht daS Be
Sondere dieSer Dorfland- 
Schaften Sichtbar. Wir- 
kungSvolle ÖffentlichkeitS- 
arbeit Sollte genau dort be

ginnen, wo BeSondereS, 
SchöneS und EigenartigeS 
(d.h. von eigener Art) Gefahr 
läuft, zu verSchwinden.
Andere Schwierigkeiten er
geben Sich auS dem Anlie
gen vieler Dorfbewohner, 
ein “SaubereS” Dorf zu be
wohnen. Gutgemeinte Pfle
gemaßnahmen erzeugen 
oftmalS eher Sterilität und 
Eintönigkeit, verbunden mit 
erheblichen QualitätSmin- 
derungen wertvoller Le- 
benSräume von Pflanzen 
und Tieren. Ein Anliegen 
der Biotopkartierung iSt 
deShalb die Entwicklung ei
neS dorfbezogenen Pflege- 
konzepteS, welcheS daS 
GrundbedürfniS nach Sau
berkeit mit den ErforderniS- 
Sen deS NaturSchutzeS ver
knüpft. DieSe VorStellung 
Stößt bei vielen Gemeinden 
auf ReSonanz. lnSbeSonde- 
re in den GroßSchutzgebie- 
ten iSt der Gedanke einer 
den Zielen deS Natur
SchutzeS angepaßten Dorf- 
pflege gut vermittelbar.
Hervorzuheben iSt auch, 
daß beide Kartierungen 
nicht reStriktiv orientiert 
Sind. Sie Sind vielmehr alS 
wichtige PlanungSgrundla- 
gen für die Bauleitplanung, 
die Dorferneuerung oder 
die AuSwahl und den Ein- 
Satz von ABM geeignet.
ES gilt ferner, bei der Um- 
Setzung der KartierungSin- 
halte an beStimmte Dorftra- 
ditionen anzuknüpfen. Wie 
unter anderem an vielen 
FeStumzügen ableSbar iSt, 
Spielt die Suche nach Spu
ren der eigenen GeSchichte 
eine nicht zu unterSchät- 
zende Rolle im Dorfleben. 
Hier bieten Sich AnSatz- 
punkte, um über die Dorfge- 
Schichte, BeSonderheiten 
der Region und deS OrteS 
Entwicklungen einzuleiten, 
die auch dem Schutz von 
Natur- und Kulturgütern zu
gute kommen. ■
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